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Entwurf zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin

1 Rechtsgrundlagen

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
Konsages der Gemeinde Groß Polzin wird auf der Grundlage der nachfolgend aufgeführten
Rechtsvorschriften aufgestellt:

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl.
I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI.
2025 l Nr. 348);

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr. 176);

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
(Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 l Nr. 189);

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2015, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18.
März 2025 (GVOBI. M-V S.130);

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024, 270), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 18.März 2025 (GVOBI. M-V S. 130, 136);

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern
- Landesplanungsgesetz (LPIG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998
(GVOBl. M-V S. 503), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBI. M-V S.
149);

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom
23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 l Nr. 323);

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutz-
gesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V
S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBI. M-V
S. 546).

2 Anlass, Ziel und Zweck der Planung

2.1 Ziel und Zweck der Planung

Für den Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin soll eine Klarstellung- und Er-
gänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde
Groß Polzin aufgestellt werden.

Der Geltungsbereich befindet sich derzeit im Außenbereich. Folglich besteht für die
vorhandene und geplante Wohnbebauung nach § 35 BauGB kein Baurecht.

Für den Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin gibt es bislang keine gültige Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung.
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Der Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin umfasst zum Großteil die vor-
handene Ortsstruktur des Ortsteils Konsages.

Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die geplante Wohnbebauung realisieren zu
können, ist die Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu ist die Aufstellung der Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages
der Gemeinde Groß Polzin vorzunehmen.

Der mit der Erstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Konsages nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ausgewiesene Geltungs-
bereich eröffnet Bebauungsmöglichkeiten überwiegend für Wohnbebauung.

Die Gemeinde Groß Polzin verfügt über keinen wirksamen Flächennutzungsplan.

Die vorgesehene Aufstellung der Satzung steht der künftigen städtebaulichen Entwicklung
des Gemeindegebietes nicht entgegen, da es sich um eine Sicherung der vorhandenen
Bebauung und um die Neuausweisung von Wohnbauflächen für den Zuzug junger Familien
handelt.

Durch die Gemeinde Groß Polzin wurde am 29.07.2025 der Aufstellungsbeschluss für die
Erarbeitung einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebau-
ten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin gefasst.

Die folgenden Planungsziele sollen mit der Erarbeitung der Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin er-
reicht werden:

- Sicherung einer städtebaulichen Entwicklung in dem Ortsteil Konsages,

- Sicherung der bereits vorhandenen Bebauung,

- Schaffung von Baurecht für die Erweiterungen und Neuerrichtungen von Wohngebäuden ein-
schließlich zugehöriger Nebenanlagen und

- Einhaltung der naturschutzrechtlichen Anforderungen an Naturschutz und Landschaftspflege
im Zusammenhang mit der vorgesehenen Nutzung.

Mit der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin wird eine geordnete städtebauliche
Entwicklung innerhalb des Ortsteils Konsages gesichert.

Die Satzungsaufstellung bedarf keiner Genehmigung durch die zuständige Verwaltungs-
behörde. Die ausgefertigte Satzungsfassung wird ortsüblich bekanntgemacht und tritt mit
Ablauf des Tages der Bekanntmachung in Kraft.

2.2 Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufstellung der Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Orts-
teil Konsages der Gemeinde Groß Polzin

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
Konsages der Gemeinde Groß Polzin wird gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 BauGB analog dem ver-
einfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchgeführt.
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Demnach darf die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung kein UVP-
pflichtiges Vorhaben nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) oder
dem jeweiligen Länder-gesetz vorbereiten.

Weiterhin dürfen keine Anhaltspunkte vorliegen, dass durch die Änderung Erhaltungsziele
oder Schutzzwecke von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten beeinträchtigt werden.

Gemäß der Anlage 1 des UVPG und der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung in Mecklenburg-Vorpommern besteht für das geplante Vorhaben keine UVP-
Pflicht.

Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin befindet sich nicht in
Natura 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes, so dass keine Anhalts-
punkte für eine Beeinträchtigung der Schutzgüter bestehen.

Folglich liegen die Voraussetzungen vor, die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin im vereinfachten Ver-
fahren gemäß § 13 BauGB i. V. m. § 34 Abs. 6 Satz 2 BauGB durchführen zu können.

2.3 Angaben zum Planverfahren

Das Planverfahren wird nach § 13 BauGB (vereinfachtes Verfahren) durchgeführt.

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 wird abge-
sehen.

Bei der Aufstellung der Satzung sind gemäß § 34 Abs. 6 BauGB die Vorschriften über die Öffent-
lichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB entsprechend anzu-
wenden.

Der betroffenen Öffentlichkeit wird Gelegenheit zur Stellungnahme durch Veröffentlichung
nach § 3 Abs. 2 BauGB gegeben.

Die Beteiligung der berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange erfolgt
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.

3 Lage des Gebietes, Geltungsbereich und Größe

3.1 Einordnung

Die Gemeinde Groß Polzin liegt im Osten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, im Land-
kreis Vorpommern-Greifswald.

Sie befindet sich 10 Kilometer nordwestlich von Anklam und circa 14 Kilometer östlich von
Gützkow.

Östlich der Gemeinde Groß Polzin verläuft die Bundesstraße B 109. Die Bundesautobahn A
20 ist in etwa 17 Kilometern Entfernung über die Anschlussstelle Gützkow erreichbar.

Die Gemeinde Groß Polzin wird seit dem 01. Januar 2005 von dem Amt Züssow mit Sitz in
der Gemeinde Züssow verwaltet.
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Zum Gemeindegebiet gehören folgende Ortsteile: Klein Polzin, Konsages, Pätschow,
Quilow, Stolpmühl, Vitense und der gleichnamige Ortsteil Groß Polzin.

Erstmals wurde Konsages im Jahre 1168 als Cossouzuwe urkundlich erwähnt. Der slawi-
sche Name bedeutet so viel wie „Ort des Mähers“.

3.2 Vorhandene Situation

Der Ortsteil Konsages dient überwiegend als Wohnstandort. Die vorhandene Bebauung im
Ort wird durch die Wohnfunktion geprägt. Die Ortschaft wird verkehrstechnisch durch die
Kreisstraße 16 erschlossen.

Konsages ist in Form und Funktion ein Gutsdorf.

Die Dachform ist zumeist als Satteldach ausgebildet.

Die Außenfassaden der Hauptgebäude sind verputzt oder aus Ziegelsteinen ohne Außen-
putz.

Die Wohngebäude sind überwiegend mit einem Vollgeschoss ausgestattet.

Die Einfriedungen der privaten Grundstücke bestehen überwiegend aus Holz, Metall, Stein-
mauern und Hecken.

Innerhalb des Ortsteils Konsages ist ein landwirtschaftlicher Betrieb ansässig.

3.3 Geltungsbereich und Größe

Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung umfasst die
folgenden Flurstücke:

Gemeinde Groß Polzin
Gemarkung Konsages
Flur 1
Flurstücke 1 (tw.), 2 (tw.), 3, 4, 5, 6, 7 (tw.), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30 (tw.), 31 (tw.),
32 (tw.), 33 (tw.),, 34 (tw.), 35 (tw.), 37 (tw.), 38, 39 (tw.), 40, 41 (tw.),
42 (tw.), 55/2 (tw.), 77, 78/1 (tw.), 78/3 (tw.), 79/3 (tw.)

Flur 2
Flurstücke 9 (tw.), 10/2 (tw.), 11 (tw.), 12/4 (tw.), 12/5 (tw.),13 (tw.) und 14 (tw.)

Das Gebiet der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten
Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin ist 75.360 m² groß.

3.4 Planungsunterlage

Die Erarbeitung der Unterlagen der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin erfolgt auf der
Grundlage der vom Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Vorpommern-Greifwald
übergebenen Flurkarte.
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Eine Vermessung innerhalb des Plangebietes wurde nicht vorgenommen.

Die rechtsverbindliche Flurkarte liegt digital für den Ort Konsages vor. Regressansprüche
können nicht abgeleitet werden.

4 Wohnbaulandreserven im Gemeindegebiet/ Eigenentwicklung

Der Programmsatz 4.1 (2) des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern zielt
auf den Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung ab. Die Gemeinde stellt mit der Satzung die
nutzbaren erschlossenen Standortreserven klar und zielt dabei auf die Verdichtung bebauter
Bereiche ab.
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Nach Programmsatz 4.1 (6) des RREP VP hat die Ausweisung neuer Wohnbauflächen in
Anbindung an bebaute Ortslagen zu erfolgen. Alle in der Satzung dargestellten einbezoge-
nen Flächen stehen im direkten baulichen Zusammenhang mit den umliegenden Nutzungen/
Bebauungen, hier Wohnen und Gärten.

Der Gebietscharakter des Ortsteils Konsages entspricht überwiegend einem allgemeinen
Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sind gewahrt
durch die Art der Nutzungen, die geordnete Erschließungssituation und die Dichte der Be-
bauung.

Die Ortslage wirkt kompakt. Dieser Eindruck des Siedlungszusammenhangs wird durch eine
Bebauung in Folge der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung erhalten bzw. weiter-
geführt.

Die Gemeinde hat ihre Wohnbauflächenentwicklung am Eigenbedarf der sich aus der Größe,
Struktur und Ausstattung des Ortes ergibt, zu orientieren.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in der Gemeinde Groß Polzin hat von 2000 mit insge-
samt 290 Einwohnern und Einwohnerinnen bis ca. 2025 mit insgesamt 393 Einwohnern ei-
nen Zuwachs verzeichnet. Die Gemeinde Groß Polzin möchte auch weiterhin einen Zuwachs
der Einwohnerzahlen begünstigen und den Zuzug junger Familien in die Gemeinde fördern.

Ein Grund für die bislang schwindenden Einwohnerzahlen ist auch auf die Flächenverfüg-
barkeit hinsichtlich von Baugrundstücken zurückzuführen. Die Gemeinde Groß Polzin verfügt
über keine KLarstellungssatzung und keinen Bebauungsplan. Die Gemeinde Groß Polzin
verfügt über keine geeigneten Flächen in der Gemeinde, die für Bauwillige als Baugrund-
stück genutzt werden können. Des Weiteren stehen Flächen aufgrund des privaten Eigen-
tums nicht zum Verkauf. Der Gemeinde Groß Polzin stehen demnach kaum Flächen für
Bauwillige zur Verfügung.

Aufgrund dessen ist die Gemeinde gezwungen, unter anderem auf Außenbereichsflächen
zurückzugreifen, um Bauwilligen die Chance zu bieten, sich in der Gemeinde Groß Polzin
anzusiedeln und damit die Einwohnerzahlen der Gemeinde zu stabilisieren. Durch die Aus-
weisung neuer Baugrundstücke im Rahmen der Aufstellung der Klarstellungs- und Einbezie-
hungssatzung des Ortsteils Konsages soll der Zuzug junger Familien begünstigt werden und
bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden.

Die Gemeinde beabsichtigt mit der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung neue Grund-
stücke für die Wohnnutzung im unmittelbaren Zusammenhang zum bebauten Siedlungsbe-
reich aufzunehmen.

Die Gemeinde Groß Polzin weist dafür in dem Ortsteil Konsages insgesamt vier Ergän-
zungsbereiche aus.

Die einbezogenen Flächen Nummer eins und zwei befinden sich im Süden des Ortsteils
Konsages, nördlich und südlich der Erschließungsstraße. Die einbezogenen Flächen schlie-
ßen sowohl im Norden als auch im Osten an bereits vorhandene Wohnbebauung an und ist
derzeit eine Baulücke in dem Ortsteil Konsages. In der einbezogenen Fläche 1 können circa
drei Einfamilienhäuser und im Bereich 2 mit einbezogenen Flächen können circa vier Einfa-
milienhäuser entstehen.
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Die dritte und vierte einbezogene Fläche befindet sich im Südwesten des Ortsteils Kon-
sages. Sie schließen im Nordosten an bereits vorhandene Wohnbebauungen an und bieten
jeweils circa drei Baugrundstücke für Einfamilienhäuser. Für einbezogene Fläche vier gibt es
bereits zwei konkrete Vorhaben zur Umsetzung einer Wohnbebauung. Interessenten sind
demnach vorhanden.

Durch die Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung für den im Zusammenhang bebauten
Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin werden circa 13 Baugrundstücke ausgewie-
sen.

Die vier Ergänzungsbereiche runden die Ortsstruktur des Ortsteils Konsages ab und er-
möglichen den Zuzug junger Familien und sowie die Stabilisierung der Einwohnerzahlen in
der Gemeinde Groß Polzin. Für die einbezogene Fläche Nummer vier gibt es bereits zwei
konkrete Vorhaben. Die weiteren einbezogenen Flächen sollen für weitere Interessenten und
als Reserveflächen für zukünftige Bauwillige zur Verfügung gestellt werden. Mit den ausge-
wiesenen Flächen kann für die nächsten 15 Jahre eine geordnete städtebauliche Entwick-
lung in dem Ortsteil Konsages erfolgen.

Die Gemeinde Groß Polzin ist eine Nachbargemeinde der Hansestadt Anklam und daher
eine attraktive Wohngegend. Durch die unmittelbare Nähe zu der Hansestadt Anklam ist die
Gemeinde Groß Polzin hinsichtlich der Verfügbarkeit von Baugrundstücken, vor allem bei
jungen Familien, sehr gefragt. Die Gemeinde hat jedoch keine eigenen Flächen. Es bleiben
lediglich private Flächen, die jedoch nicht zum Verkauf stehen. Es gibt demnach kaum ge-
eigneten Flächen für Bauwillige. Mit der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung möchte
die Gemeinde Groß Polzin die Möglichkeit schaffen, sich innerhalb des Gemeindegebietes
ansiedeln zu können und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen, vor allem aufgrund
der Nachfragen nach vorhandenen Baugrundstücken.

Alle potenziellen Baugrundstücke der Ergänzungsbereiche eins bis vier sind erschlossen.

Bei den neuen Flächenausweisungen ist zu beachten, dass die Inanspruchnahme, also die
Verfügbarkeit der Potenzialflächen, abhängig ist von dem Willen der jeweiligen Eigentümer
zur Bebauung bzw. zum Verkauf. Dies ist für die Gemeinde nicht steuerbar. Sie kann ledig-
lich die Rahmenbedingungen schaffen.

Auf allen Grundstücken würden sich die baulichen Ergänzungen aufgrund der jahrelang
gewachsenen Nutzung und Veränderung der Nachbarschaften in den Innenbereich ein-
gliedern und somit den Ortszusammenhang abrunden. Es wird eine maßvolle Arrondierung
mit der Klarstellungs- und Einbeziehungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Orts-
teil Konsages vorgenommen.

5 Planinhalte

5.1 Nutzung

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
Konsages der Gemeinde Groß Polzin wurde in Zusammenarbeit mit dem Amt Züssow und
der Gemeindevertretung Groß Polzin erarbeitet.

Mit der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil
Konsages der Gemeinde Groß Polzin wird die vorhandene Bebauung planungsrechtlich ge-
sichert und Baurecht für zukünftige Bebauungen geschaffen.
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Der Ortsteil Konsages dient unter anderem der Wohnnutzung.

Es befinden sich auch landwirtschaftlich genutzte Gebäude innerhalb des Plangeltungs-
bereiches.

Es handelt sich hierbei um ein Misch-/Dorfgebiet.

Der Ortsteil Konsages ist ein Ortsteil der Gemeinde Groß Polzin. Die Gemeinde hat ein be-
gründetes Interesse an der Erhaltung und weiteren Entwicklung der Ortslage im Gemeinde-
gebiet. Mit einer Sicherung der vorhandenen Wohnbebauung sowie der Schaffung von Bau-
recht für weitere Wohnbebauungen in Konsages erfolgt eine Aufwertung des Ortsteils.

Die Einwohnerzahlen der Gemeinde Groß Polzin sind seit 1990 stark rückläufig. Heute ver-
zeichnet die Gemeinde Groß Polzin circa 360 Einwohner/innen, während es im Jahre 1990
noch 639 Einwohner/innen waren. Die Gemeinde Groß Polzin möchte ihre Einwohnerzahlen
stabilisieren und den Zuzug neuer Einwohner/innen begünstigen und auch bereits vor-
handenen Einwohnern der Gemeinde Groß Polzin die Möglichkeit bieten, in der Gemeinde
ansässig zu bleiben. Dies soll durch die Ausweisung von potenziellen Baugrundstücken er-
folgen.

Mit der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung werden vier Ergänzungs-
flächen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB ausgewiesen.

Die erste Ergänzungsfläche befindet sich Süden des Ortsteils Konsages auf dem Flurstück
10/2, Flur 2 der Gemarkung Konsages. Sie schließt sowohl im Osten als auch im Süden an
bereits vorhandene Wohnbebauungen an. Sie bietet Wohnraumkapazitäten für circa drei
Baugrundstücke.

Eine zweite Ergänzungsfläche schließt im Norden an die Ergänzungsfläche eins an. Sie
werden lediglich durch die Kreisstraße K 16 voneinander getrennt. Die zweite Ergänzungs-
fläche schließt sowohl im Norden als auch im Osten an bereits vorhandene Wohnbebau-
ungen an. Sie bietet vier kleine potenzielle Baugrundstücke.

Die Ergänzungsfläche drei befindet sich auf dem Flurstück 29, Flur 1 der Gemarkung
Konsages. Sie schließt im Osten direkt an bereits vorhandene Wohnbebauungen an sowie
im Norden an die Ergänzungsfläche vier. Die Ergänzungsfläche bietet circa zwei potenzielle
Baugrundstücke.

Die vierte Ergänzungsfläche befindet sich im Westen des Ortsteils Konsages auf den Flur-
stücken 30 und 31 der Flur 1, Gemarkung Konsages. Sie schließt unmittelbar im Osten an
bereits vorhandene Wohnbebauung an und rundet die Ortsstruktur im Westen ab. Die Er-
gänzungsfläche bietet ebenfalls circa zwei potenzielle Baugrundstücke.

Die Ergänzungsflächen eins bis vier bieten insgesamt Wohnraumkapazitäten für circa elf
Einzelhäuser.

Die in der Planzeichnung ausgewiesenen und zuvor beschriebenen Ergänzungsflächen sind
durch ihr jeweiliges bauliches Umfeld geprägt und schließen direkt an bereits vorhandene
Bebauungen an.

Alle vier Ergänzungsflächen sind erschlossen. Die Ergänzungsflächen eins und zwei werden
durch die Kreisstraße 16 erschlossen und die Ergänzungsflächen drei und vier durch die
Ortsdurchfahrt des Ortes Konsages.
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Die Voraussetzungen für eine Bebauung mit beispielsweise Wohngebäuden zum Dauer-
wohnen werden geschaffen. Die bereits bestehende Siedlung wird gefestigt.

Die Bebauung im Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist mit einer
geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar.

Die Sicherung der vorhandenen Bebauungen und die Ausweisung neuer Baustandorte
unterstützen eine Siedlungsentwicklung in dem Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß
Polzin.

Der Zuzug junger Familien wird begünstigt. Die Gemeinde Groß Polzin kann somit Bau-
willigen verfügbare Baugrundstücke zur Verfügung stellen.

5.2 Planungsrechtliche Festlegungen

Für den Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin gibt es bislang keine gültige Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung.

Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die künftigen Bebauungen realisieren zu
können, ist die Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu wird die Aufstellung der Klar-
stellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages
der Gemeinde Groß Polzin vorgenommen.

Der Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin umfasst zum Großteil die vor-
handene Ortsstruktur des Ortsteils Konsages. Die getroffenen planungsrechtlichen Fest-
setzungen sollen eine geordnete städtebauliche Entwicklung sichern.

Im Rahmen der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung werden vier Er-
gänzungsfläche gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB ausgewiesen. Die Ergänzungs-
flächen befinden sich in direktem Anschluss an bereits durch Wohnbebauung geprägte Be-
reiche und bieten circa elf Baugrundstücke für Bauwillige.

Die Ergänzungsflächen schließen jeweils direkt an vorhandene Wohnbebauungen an. Die
Erschließung der einzelnen Flächen ist ebenfalls über die Kreisstraße 16 und die Ortsdurch-
fahrt des Orts Konsages gegeben.

Die Voraussetzungen des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB für die ausgewiesene Er-
gänzungsflächen eins bis drei liegen somit vor.

Für die Flächen gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB werden folgende Festsetzungen
getroffen:

Die Wohngebäude sind in der offenen Bauweise (o) zu errichten.

Die Wohngebäude dürfen als Einzel- und Doppelhäuser errichtet werden.

Die Art und das Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die
überbaut werden soll, haben sich in die Eigenart der näheren Umgebung einzufügen.

Der Ortsteil Konsages ist durch eine aufgelockerte Bebauung gekennzeichnet, die durch
großzügige Grundstückszuschnitte und eine starke Begrünung geprägt ist.
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Die Grundstücke sind sowohl mit Wohngebäuden und entsprechenden Nebengebäuden als
auch mit landwirtschaftlich genutzten Gebäuden überbaut. Die unbebauten Bereiche werden
zumeist für die Anlage von Gärten und Grünflächen genutzt.

Die oben benannten Flurstücke innerhalb des Plangeltungsbereiches befinden sich derzeit
im Außenbereich, so dass eine Bebauung ausgeschlossen wird.

Im Rahmen der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung sollen die unter Punkt 3.3 genannten
Flurstücke als im Zusammenhang bebauter Ortsteil ausgewiesen werden. Es handelt sich
hierbei um Außenbereichsflächen.

Die Gemeinde Groß Polzin hat sich für die Aufstellung einer Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung für den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages entschieden, um die vor-
handene Bebauung planungsrechtlich zu sichern und neue Bebauungen zu ermöglichen.
Der Geltungsbereich umfasst die vorhandene Ortsstruktur des Ortsteils Konsages.

Innerhalb des Plangeltungsbereiches sind überwiegend bauliche Anlagen für die Wohn-
nutzung zulässig. Die Bebauung bzw. die zulässigen Nutzungen innerhalb des Plan-
geltungsbereiches haben sich an der angrenzenden Ortslage zu orientieren.

Voraussetzung für die Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin ist, dass sich das
Vorhaben in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und eine Erschließung gesichert
ist.

Zudem darf das Vorhaben den städtebaulichen Entwicklungszielen der Gemeinde Groß
Polzin und des Ortsteil Konsages nicht entgegenstehen.

5.3 Grünordnerische Festlegungen

Im Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin erfolgt durch das geplante Vorhaben
ein Eingriff in Natur und Landschaft. Der zu erwartende Eingriff wird hauptsächlich durch
Flächenversiegelungen verursacht.

Gemäß § 15 BNatSchG sind Eingriffe in den Naturhaushalt auszugleichen.

Mit der Umsetzung der Planung werden Standortreserven in einem bereits durchprägten
Siedlungsgebiet erschlossen und eine Verfestigung und qualitative Aufwertung vorhandener
Bebauungsstrukturen bewirkt.

Mit den Festsetzungen zum Naturschutz soll das Gebot zum Erhalt der Naturgüter sowie zur
Minimierung und des Ausgleichs von Eingriffen in Natur und Landschaft berücksichtigt
werden.

Für die Ergänzungsflächen eins bis vier der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den
im Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin wurde eine Ein-
griffs-/ Ausgleichsbilanzierung erstellt, welche der Anlage 1 entnommen werden kann. Die
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen wurden ermittelt und festgelegt.

Das erforderliche Kompensationsflächenäquivalent beträgt 14.037 m² KFÄ.
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Insgesamt 14.037 Eingriffsflächenäquivalente sind durch Realkompensation oder den Kauf
von Ökopunkten zu decken.

Realkompensation
Der Nachweis der Deckung von 1,45 Eingriffsflächenäquivalenten pro m² erworbener Grund-
stücksfläche durch Realkompensation ist der Unteren Naturschutzbehörde durch den Bau-
herrn mittels einer Berechnung der Maßnahmen gemäß Hinweisen zur Eingriffsregelung
(HzE, Neufassung 2018) nachzuweisen.

Ökokonto

Als Kompensationsmaßnahme sind insgesamt 14.037 Ökopunkte einer Ökokontomaßnahme
in der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ zu erwerben. Pro 1m² beanspruchter
Ergänzungsfläche sind 1,45 Ökopunkte vom jeweiligen Bauherren zu erwerben. Der Reser-
vierungsbescheid ist mit dem Bauantrag vorzulegen.

Mit den getroffenen Festsetzungen wird dem allgemeinen Grundsatz des Naturschutzes ent-
sprochen. Die Biotopverluste durch die geplante Bebauung werden durch den Verursacher
kompensiert. Weiterhin werden die Eingriffsfolgen in den Naturhaushalt minimiert.

● Gehölzschutz

Die Festsetzungen zum gesetzlichen Gehölzschutz gemäß § 18 NatSchAG M-V sind zu be-
achten.

Bäume mit einem Stammumfang >1,00 m (gemessen in einer Höhe von 1,20 m über dem
Erdboden) sind gemäß § 18 NatSchAG M-V geschützt.

Dies gilt nicht für:

- Bäume in Hausgärten, mit Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden und Buchen
- Obstbäume, mit Ausnahme von Walnuss und Esskastanie
- Pappeln im Innenbereich

Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder erheblichen Beeinträchti-
gungen der geschützten Bäume führen, sind nicht zulässig. Im Kronentraufbereich der ge-
setzlich geschützten Bäume sind jegliche Bodenabgrabungen sowie Bodenauffüllungen und
Verdichtungen auszuschließen. Das Lagern von Baumaterialien im Kronentraufbereich der
Bäume ist verboten. Nicht fachgerechte Schnittmaßnahmen und maßgebliche Ver-
änderungen des Kronenhabitus der Bäume sind nicht zulässig. Leitungsbauarbeiten im
Wurzelbereich der Bäume sind in Handschachtung bzw. in grabenlosen Verfahren durch-
zuführen.

Bei Fällungen gesetzlich geschützter Bäume ist eine Ausnahme vom Gehölzschutz bei der
Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald zu beantragen.
Diese legt den Ersatz für Baumfällungen in Form von Ausgleichspflanzungen gemäß den
Vorgaben des Baumschutzkompensationserlasses M-V fest.
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Der Kompensationsumfang bei der Beseitigung von Bäumen ist im Baumschutzkompen-
sationserlass des Landes M-V (2007) geregelt und sieht folgenden Ersatz vor:

Stammumfang des zu fällenden Baumes Anzahl der Ersatzbäume
50 cm - 150 cm 1 Stück

>150 cm - 250 cm 2 Stück
>250 cm 3 Stück

● Artenschutz

Die Bestimmungen des besonderen Artenschutzes gemäß § 44 BNatSchG sind zu beach-
ten. Durch die Baumaßnahmen dürfen keine Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten der
gemäß § 7 Abs. 2 Nr.13 und Nr. 14 BNatSchG geschützten heimischen, wildlebenden Tier-
arten entnommen, beschädigt oder zerstört werden.

6 Angaben zur technischen Erschließung

n Verkehrserschließung
Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im
Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin wird durch die
Kreisstraße K 16 erschlossen. Die Bundesstraße B 109 verläuft östlich der Gemeinde Groß
Polzin.

Folglich ist eine Erschließung des Geltungsbereiches gesichert.

n Trinkwasserversorgung und Schmutzwasserentsorgung
Die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung für die geplante Wohnbebauung ist durch
einen Anschluss an das vorhandene öffentliche Trinkwassernetz vorgesehen.

Bezüglich der Trinkwasserversorgung muss sichergestellt werden, dass für das Plangebiet
gesundheitlich einwandfreies Trinkwasser in der geforderten Menge und bei ausreichendem
Druck zur Verfügung steht.

n Regenentwässerung
Das anfallende Regenwasser ist auf dem Grundstück zu versickern.

n Löschwasserversorgung
Zur Löschwasserversorgung werden die folgenden Angaben vorgenommen:

Gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehr
(BrSchG) für Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. Mai
2002 (GVOBl. M-V S. 254), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. März 2009 (GVOBl.
M-V), haben die Gemeinden die Löschwasserversorgung (Grundschutz) zu sichern.

Für den Ortsteil Konsages ergibt sich ein Löschwasserbedarf von 48 m³/h über zwei
Stunden. Folglich ist insgesamt eine Löschwassermenge von 96 m³ vorzuhalten.

Die Angaben wurden auf der Grundlage des DVGW Arbeitsblatt W 405 ermittelt.
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Nach Angaben des Amtes Züssow steht in der gesamten Ortslage Konsages innerhalb eines
Radius von 300 Metern Löschwasser zur Verfügung. Dieses wird durch zwei vorhandene
Löschwasserteiche mit jeweils 150 m³ Löschwasser bereitgestellt.

Die Löschwasserteiche befinden sich auf den Flurstücken 78/3 und 37 der Flur 1, Ge-
markung Groß Polzin. Die Lage der Löschwasserteiche mit 300 m-Radius kann der nach-
folgenden Abbildung entnommen werden.

Abb. 01: Löschwasserentnahmestellen (zwei Löschteiche) auf den Flurstücken 78/3 und 37, Flur 1 der Gemar-
kung Konsages mit 300m-Radius
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Laut Ausrückeordnung des Landkreises Vorpommern-Greifswald kommen die Freiwilligen
Feuerwehren aus Groß Polzin, Ziethen, Menzlin und Klein Bünzow zum Einsatz. Auf den
Fahrzeugen der zum Einsatz kommenden Feuerwehren befinden sich 7.100 Liter Wasser.

Die Löschwasserversorgung ist demnach abgesichert.

n Elektroversorgung
Das Plangebiet der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang
bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin ist elektrotechnisch erschlossen. Die
Versorgung des Plangebietes mit Elektroenergie erfolgt über die vorhandenen Anlagen. Es
wird davon ausgegangen, dass die geplante Bebauung durch Anschluss an das vorhandene
Leitungsnetz mit Elektroenergie versorgt werden kann.

n Telekommunikation
Das Plangebiet der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang be-
bauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin ist durch Telekommunikationsanlagen
erschlossen. Die Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikationsanlagen erfolgt über
die vorhandenen Anlagen. Es wird davon ausgegangen, dass die geplante Bebauung durch
Anschluss an das vorhandene Telekommunikationsnetz versorgt werden kann.

7 Sonstige Angaben

7.1 Angaben der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Im Zuge der Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammen-
hang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin werden planrelevante Belange
und Hinweise untersucht und zum gegebenen Zeitpunkt in die Begründung aufgenommen.

7.2 Belange des Naturschutzes

Der vorhandene Baumbestand ist während geplanter Baumaßnahmen gemäß DIN 18920 zu
schützen. Es sind die Bestimmungen der R SBB „Richtlinie zum Schutz von Bäumen und
Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen“ einzuhalten.

Bei der Einordnung der Gebäude ist vorhandener Gehölzbestand zu berücksichtigen.

Der Eingriff in den Gehölzbestand ist auf ein notwendiges Mindestmaß zu beschränken.

Die Festsetzungen zum gesetzlichen Gehölzschutz nach § 18 NatSchAG M-V sind zu
berücksichtigen.

7.3 Flächenversiegelungen

Die Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken.

Die Verwendung versiegelungsarmer Befestigungsarten, wie z. B. weitfugiges Pflaster, klein-
formatige Platten, Rasengittersteine auf durchlässigem Unterbau sowie wassergebundene
Decken auf Stellflächen, Zufahrten, Wegen u. a., ist zulässig, soweit keine wasserrechtlichen
Belange entgegenstehen.
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Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

1 Ausgangsdaten

Im Auftrag der Gemeinde Groß Polzin, über das Amt Züssow, wird eine Eingriffs-/
Ausgleichsbilanzierung für 4 Ergänzungsflächen der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für
den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin erstellt.

Für den Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin gibt es bislang keine gültige Klarstellungs-
und Ergänzungssatzung. Um die vorhandene Bebauung zu sichern und die geplante Wohn-
bebauung realisieren zu können, ist die Schaffung von Baurecht erforderlich. Dazu ist die
Aufstellung der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten
Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin vorzunehmen.

Das Gebiet der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zusammenhang bebauten
Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin ist 75.360 m² groß.

Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung umfasst die folgen-
den Flurstücke:

Gemeinde Groß Polzin
Gemarkung Konsages
Flur 1
Flurstücke 1 (tw.), 2 (tw.), 3, 4, 5, 6, 7 (tw.), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30 (tw.), 31 (tw.),
32 (tw.), 33 (tw.),, 34 (tw.), 35 (tw.), 37 (tw.), 38, 39 (tw.), 40, 41 (tw.),
42 (tw.), 55/2 (tw.), 77, 78/1 (tw.), 78/3 (tw.), 79/3 (tw.)

Flur 2
Flurstücke 9 (tw.), 10/2 (tw.), 11 (tw.), 12/4 (tw.), 12/5 (tw.),13 (tw.) und 14 (tw.)

Das Vorhaben stellt einen Eingriff nach BNatSchG und NatSchAG M-V dar. Entsprechend § 14
Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und Landschaft
Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der
belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und
Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen
können.

Laut § 12 Abs.1 Nr. 12 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung
des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) sind Ein-
griffe gemäß § 14 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes unter anderem „12. die Errichtung
baulicher Anlagen auf bisher baulich nicht genutzten Grundstücken …....“. Der Verursacher ist
nach § 15 Absatz 2 des BNatSchG verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen des Natur-
haushaltes und des Landschaftsbildes zu unterlassen.
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Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen).
Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaus-
halts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht
wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn die beeinträch-
tigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffenen Naturraum in gleichwertiger Weise
hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Soweit Ersatz-
maßnahmen nachweisbar rechtlich oder tatsächlich unmöglich sind oder die verursachten Be-
einträchtigungen nachweisbar nicht beheben, hat der Verursacher für die verbleibenden Beein-
trächtigungen eine Ausgleichszahlung zu leisten

1.1 Rechtliche Grundlagen

Wichtigste Grundlagen für die Erstellung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanz bilden überwiegend fol-
gende Rechtsvorschriften (Auszug):

- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348);

- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 03. Juli 2023 (BGBI. 2023 l Nr.176);

- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Plan-
zeichenverordnung 1990 - PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189);

- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130)

- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 18. März 2025 (GVOBl. M-V S. 130, 136),;

- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern -
Landesplanungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998
(GVOBl. M-V S. 503, 613), mehrfach geändert sowie § 9a eingefügt durch Gesetz vom 13. Mai
2024 (GVOBl. M-V S. 149);

- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. De-
zember 2022 (BGBl. I S. 2240);

- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546);

- Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel
2 des Gesetzes vom 22. Mai 2021 (GVOBl. M-V S. 790,794).

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz WHG) vom 31. Juli 2009
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9.Januar 2026 (BGBl.
2026 I Nr. 4);

- Denkmalschutzgesetz – DSchG M-V – in der Fassung der Bekanntmachung vom 06. Januar 1998
(GVOBl. M-V S. 12, 247; GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 224-2), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 04. Dezember 2025 (GVOBl. M-V S. 731);
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- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Ok-
tober 2024 (BGBl. 2023 I Nr.323)

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306),

- Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt
geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95);

- Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie), aktuelle konsolidierte
Fassung vom 26. Juni 2019

1.2 Naturräumliche Gegebenheiten

Der Ortsteil Konsages dient überwiegend als Wohnstandort. Die vorhandene Bebauung im Ort
wird durch die Wohnfunktion geprägt. Die Ortschaft wird verkehrstechnisch durch die Kreisstra-
ße K 16 erschlossen.

Der Ortsteil Konsages ist durch eine aufgelockerte Bebauung gekennzeichnet, die durch groß-
zügige Grundstückszuschnitte und eine starke Begrünung geprägt ist.

Die Grundstücke sind sowohl mit Wohngebäuden und entsprechenden Nebengebäuden als
auch mit landwirtschaftlich genutzten Gebäuden überbaut. Die unbebauten Bereiche werden
zumeist für die Anlage von Gärten und Grünflächen genutzt.

Umgeben wird der Ortsteil Konsages von landwirtschaftlich genutzten Flächen.

Das Plangebiet ist durch die Immissionen seitens der Kreisstraße, der Dorfstraße und der Ort-
schaft Konsages vorbelastet. Von einer derzeitigen Überschreitung der gesetzlich vor-
geschriebenen Schwellenwerte wird nicht ausgegangen. Das Plangebiet erfüllt keine bedeuten-
de Erholungsfunktion.

Der räumliche Geltungsbereich der Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den im Zu-
sammenhang bebauten Ortsteil Konsages der Gemeinde Groß Polzin befindet sich nicht in Natu-
ra 2000-Gebieten im Sinne des Bundesnaturschutzgesetztes, so dass keine Anhaltspunkte für
eine Beeinträchtigung der Schutzgüter bestehen.

Es werden keine nationalen und internationalen Schutzgebiete durch die Satzung und deren
Flächen beeinträchtigt oder unmittelbar tangiert.

Im Südwesten befindet sich in einer Entfernung von ca. 2.700 m das GGB-Gebiet „Peenetal mit
Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See“ (DE 2045-302). Südlich verläuft in
einer Entfernung von ca. 1.300 m das EU-Vogelschutzgebiet „Peenetallandschaft“ (DE 2147-
401).

Ebenfalls südlich in einer Entfernung von ca. 1.300 m befindet sich das Landschaftsschutzgebiet
„Unteres Peenetal und Peene-Haff““ (LSG 67a) sowie in einer Entfernung von 2.700 m das Na-
turschutzgebiet „Peenetal von Jarmen bis Anklam“ (NSG 328).

Ebenfalls südlich der Ortslage Konsages befindet sich in 1.300 m Entfernung der Naturpark
„Flusslandschaft Peenetal“ (MV_NP_8).

Durch die Planung sind keine nach § 20 NatSchAG M-V geschützten Biotope betroffen.
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Nördlich der Ergänzungsfläche 2 befindet sich ein gesetzlich geschütztes Biotop (OVP08515).
Es handelt sich um ein naturnahes Feldgehölz in Form einer Baumgruppe aus Buche, Roßkas-
tanie und Esche. Dieses wird durch die Planung ebenfalls nicht berührt. Der im Geltungsbereich
befindliche Dorfteich stellt ebenfalls ein gesetzlich geschütztes Biotop dar. Das permanente
Kleingewässer (OVP08517) ist von einem Baumbestand aus Kiefern; Weiden; Ulmen und Ei-
chen umgeben.

Die gesetzlich geschützten Biotope werden durch die vorliegende Planung nicht berührt.

Entlang der Kreisstraße K16 befinden sich straßenbegleitend Baumreihe,.diese werden durch
die Planung nicht berührt. Die Festsetzungen zum gesetzlichen Alleenschutz gemäß § 19
NatSchAG M-V sind zu beachten.

Folgende Biotoptypen sind in den Ergänzungsflächen vorhanden:

Tabelle 1: Biotoptypen im Plangebiet

Nr. Code Bezeichnung Fläche in
m²

2.7.1 BBA Älterer Einzelbaum
2.7.2 BBJ Jüngerer Einzelbaum
9.2.3 GIM Intensivgrünland auf Mineralstandorten 5.435

10.1.4 RHK Ruderaler Kriechrasen 735
12.1.2 ACL Lehm-bzw. Tonacker 2.610
13.3.4 PEU nicht-oder teilversiegelte Freifläche, teilweise mit Spontanve-

getation
3.280

gesamt: 12.060

Das Plangebiet befindet sich in dem mit gering bis mittel bewertetem Landschaftsbildraum
„Ackerfläche um Murchin, Klein Bünzow und Züssow“ und in keinem Kernbereich landschaftli-
cher Freiräume. Das Landschaftsbild der Vorhabenfläche ist von der dörflichen Umgebung ge-
prägt und somit von geringer Bedeutung.

1.3 Kurzbeschreibung der eingriffsrelevanten Vorhabenbestandteile

Es werden insgesamt vier Ergänzungsflächen ausgewiesen. Die in der Planzeichnung ausgewie-
senen Ergänzungsflächen sind durch ihr jeweiliges bauliches Umfeld geprägt und schließen
direkt an bereits vorhandene Bebauungen an.

Die erste Ergänzungsfläche befindet sich Süden des Ortsteils Konsages auf dem Flurstück 10/2,
Flur 2 der Gemarkung Konsages. Sie schließt sowohl im Osten als auch im Süden an bereits
vorhandene Wohnbebauungen an. Sie bietet Wohnraumkapazitäten für circa drei Baugrundstü-
cke.

Eine zweite Ergänzungsfläche schließt im Norden an die Ergänzungsfläche eins an. Sie werden
lediglich durch die Kreisstraße K 16 voneinander getrennt. Die zweite Ergänzungsfläche schließt
sowohl im Norden als auch im Osten an bereits vorhandene Wohnbebauungen an. Sie bietet
vier kleine potenzielle Baugrundstücke.

Die Ergänzungsfläche drei befindet sich auf dem Flurstück 29, Flur 1 der Gemarkung Konsages.
Sie schließt im Osten direkt an bereits vorhandene Wohnbebauungen an sowie im Norden an
die Ergänzungsfläche vier. Die Ergänzungsfläche bietet circa zwei potenzielle Baugrundstücke.
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Die vierte Ergänzungsfläche befindet sich im Westen des Ortsteils Konsages auf den Flur-
stücken 30 und 31 der Flur 1, Gemarkung Konsages. Sie schließt unmittelbar im Osten an be-
reits vorhandene Wohnbebauung an und rundet die Ortsstruktur im Westen ab. Die Ergänzungs-
fläche bietet ebenfalls circa zwei potenzielle Baugrundstücke.

Die Ergänzungsflächen eins bis vier bieten insgesamt Wohnraumkapazitäten für circa elf Einzel-
häuser.

Die Planung sieht die Errichtung von Wohnbebauung auf Acker, Grünland, Ruderalfluren und
Freiflächen der Siedlungsbereiche vor. Es wird von Parametern entsprechend der Umgebungs-
bebauung ausgegangen. Die Überprüfung ergab für die Umgebungsbebauung eine durch-
schnittliche GRZ von 0,4, so dass Versiegelungen von bis zu 60% möglich sind. Die umgeben-
den Gebäude sind eingeschossig. Eine solche Gebäudehöhe wird auch für das Plangebiet an-
genommen. Die nach der Bebauung unversiegelt bleibenden Grundstücksflächen sollen zukünf-
tig gärtnerisch genutzt werden.

Tabelle 2: Geplante Nutzungen

Nutzung. Flächen
m²

Flächen
m²

Anteil an der Gesamtfläche in m²

Allgemeines Wohngebiet GRZ 0,4 12.060 100
Davon:
Bauflächen versiegelt 60% 7.236 60
Bauflächen unversiegelt 40% 4.824 40
Gesamt: 12.060 12.060 100

Folgende Wirkungen auf den Naturhaushalt sind möglich:

Mögliche baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der
Bauarbeiten zur Realisierung der geplanten Vorhaben, welche nach Bauende wiedereingestellt
bzw. beseitigt werden. Während dieses Zeitraumes kommt es, vor allem durch die Lagerung von
Baumaterialien und die Arbeit der Baumaschinen, auch außerhalb der Baufelder zu folgenden
erhöhten Belastungen der Umwelt:

1 Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb,
2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien,
3 Emissionen und Erschütterungen durch Baumaschinen.

Die baubedingten Wirkungen des Vorhabens sind temporär. Nach Beendigung der Bauarbeiten
werden diese abgestellt sein. Immissionen werden nur tagsüber auf die Umgebung einwirken
und die zulässigen Werte nicht überschreiten. Um brütende Vögel und eventuell in Sommer-
quartieren vorkommende Fledermäuse nicht zu beeinträchtigen ist im Winter zu fällen.

Mögliche anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
durch die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baufeld.

1 Flächenversiegelungen,
2 Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,
3 Beseitigung potenzieller Habitate.

Die anlagebedingten Wirkungen in Form von Neuversiegelungen betreffen durch ständige Be-
wirtschaftung verdichtete und beunruhigte Flächen. Die Auswirkungen sind kompensierbar. Be-
deutende Lebensraumfunktionen werden nicht dauerhaft eingeschränkt.
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Mögliche betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes
durch die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall
durch Wohnen verursachte Immissionen.

Die betriebsbedingten Wirkungen in Form von Lärm- und Schadstofferhöhungen durch KFZ -
Verkehr und Heizbetrieb sind gering.

1.4 Abgrenzung von Wirkzonen

Die Errichtung von Wohnbebauung auf intensiv genutzten Flächen erzeugt keine die vorhande-
nen Immissionen erheblich überschreitenden Wirkungen. Geschützte Biotope oder Biotope der
Wertstufe 3 sind in unmittelbarer Nähe zum Vorhaben nicht vorhanden. Die nächstgelegenen
gesetzlich geschützten Biotope (Feldgehölze, Kleingewässer) werden durch das Vorhaben nicht
beeinträchtigt. Vom Vorhaben gehen, bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahmen, voraus-
sichtlich keine Wirkungen aus, welche zur Störung spezieller störungsempfindlicher Arten führen
können.

1.5 Lagefaktor

Die Vorhabenfläche grenzt an Bebauung und Verkehrsflächen an und befindet sich somit in ei-
ner Entfernung von weniger als 100 m zur nächsten Störquelle. Daraus ergibt sich ein Lagefak-
tor von 0,75. Das Vorhaben befindet sich in keinem Kernbereich landschaftlicher Freiräume und
in keinem LSG.

2 Eingriffsbewertung und Ermittlung des Kompensationsbedarfes

Die zur Ermittlung des Kompensationsflächenbedarfes erforderlichen Faktoren sind den Hin-
weisen zur Eingriffsregelung entnommen:

Wertstufe: laut Anlage 3 HzE
Biotopwert des betroffenen Biotoptyps: laut Pkt. 2.1 HzE

2.1 Bestimmung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotoptypen

2.1.1 Flächen ohne Eingriff

Hier kommen die unversiegelten Bauflächen zum Ansatz, die zu gärtnerisch genutzten Flächen
und Freiflächen (Zierrasen) umgewandelt werden. Die Wertigkeit der geplanten Flächen ent-
spricht mindestens der des Ackers und der Biotoptypen der Siedlungsbereiche.

Bei den Grünlandflächen (GIM) und Ruderalfluren (RHK) werden auch die unversiegelten Bau-
flächen mit bilanziert (siehe unmittelbare Beeinträchtigungen).

Flächen ohne Veränderungen

Tabelle 3: Flächen ohne Veränderungen

Bezeichnung Planung Fläche in
m²

ACL Lehm-bzw. Tonacker Bauflächen unversiegelt 1.044
PEU nicht-oder teilversiegelte Freifläche,

teilweise mit Spontanvegetation
Bauflächen unversiegelt 1.312
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2.1.2 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Biotopbeseitigung bzw. Bio-
topveränderung (unmittelbare Wirkungen/Beeinträchtigungen)

Die nachfolgende Tabelle zeigt die unmittelbaren Wirkungen des Vorhabens auf. Es kommen
die Beeinträchtigungen der versiegelten Bauflächen zum Ansatz.

unmittelbare Beeinträchtigungen

- durch versiegelte Bauflächen innerhalb der Ergänzungsflächen
- Funktionsverlust auf unversiegelten Bauflächen GIM und RHK

Tabelle 4: unmittelbare Beeinträchtigungen

Bestand Fläche in m² Biotopwert Lagefaktor Eingriffsflächenäquivalent für
Biotopbeseitigung bzw. Biotop-
veränderung (m²EFÄ)

GIM 5.435 1,5 0,75 6.114,375
ACL 1.566 1 0,75 1.174,500
PEU 1.968 1 0,75 1.476,000
RHK 735 3 0,75 1.653,750

9.704 10.418,625

2.1.3 Berechnung des Eingriffsflächenäquivalents für Funktionsbeeinträchtigung von
Biotopen (mittelbare Wirkungen/ Beeinträchtigungen)

Das Vorhaben erzeugt keinen Funktionsverlust von Biotopen. Ein Kompensationserfordernis
hierfür besteht nicht.

Begründung:

In der HzE Punkt 2.4 Seite 7 steht: „Neben der Beseitigung und Veränderung von Biotopen
können in der Nähe des Eingriffs gelegene Biotope mittelbar beeinträchtigt werden (Funktions-
beeinträchtigung), d. h. sie sind nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Soweit gesetzlich ge-
schützte Biotope oder Biotoptypen ab einer Wertstufe von 3 mittelbar beeinträchtigt werden, ist
dies bei der Ermittlung des Kompensationsbedarfes zu berücksichtigen.“

Die Immissionen des Vorhabens erhöhen sich nicht wesentlich. Eine Funktionsbeeinträchtigung
von geschützten Biotopen wird nicht hervorgerufen.
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2.1.4 Ermittlung der Versiegelung und Überbauung

Es kommen Vollversiegelungen zum Ansatz. Die versiegelten Bauflächen werden mit einem
Versiegelungsfaktor von 0,5 multipliziert.

Tabelle 5: Versiegelung und Überbauung

Biotoptyp

Vollversiegel-
te bzw. über-
baute Fläche

in m²

x
Zuschlag für Voll-
versiegelung bzw.

Überbauung 0,2/0,5
=

Eingriffsflächenäquivalent für Teil-
/Vollversiegelung bzw. Überbauung

(m² EFÄ)

GIM 3.261 0,5 1.630,500
ACL 1.566 0,5 783,000
PEU 1.968 0,5 984,000
RHK 441 0,5 220,500

gesamt: 3.618,000

2.2 Berücksichtigung von faunistischen Sonderfunktionen

In den Hinweisen zur Eingriffsregelung steht: Die Betroffenheit besonderer faunistischer Funk-
tionen verlangt eine separate Erfassung und Bewertung. Sofern durch die Wiederherstellung der
übrigen betroffenen Funktions- und Wertelemente eine entsprechende Kompensation für be-
sondere faunistische Funktionsbeziehungen noch nicht erreicht wird, erwächst hieraus die
Verpflichtung zur Wiederherstellung artspezifischer Lebensräume und ihrer Voraussetzungen.

Die Kompensation soll in diesen Fällen so erfolgen, dass Beeinträchtigungen der betroffenen
Arten und Teilpopulationen ausgeglichen werden. Eingriffe in solche spezifischen faunistischen
Funktionsbeziehungen oder in Lebensräume besonderer Arten bedürfen daher i. d. R. einer ad-
ditiven Kompensation.

2.2.1 Vorkommen von Arten mit großen Raumansprüchen

Aufgrund der vorhandenen Störungen auf der Vorhabenfläche sind keine Tierarten mit großen
Raumansprüchen laut Anlage 13 der „Hinweise zur Eingriffsregelung“ (LUNG 1999) zu erwarten.

Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.

2.2.2 Vorkommen gefährdeter Tierpopulationen

Bei Einhaltung aller Maßnahmen werden durch das Vorhaben voraussichtlich keine in Roter
Liste M - V und Deutschlands aufgeführte Arten beeinträchtigt. Es besteht kein additives
Kompensationserfordernis.

2.3 Berücksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen

2.3.1 Boden

Der Boden im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es
besteht kein additives Kompensationserfordernis.
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2.3.2 Wasser

Das Wasser im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es
besteht kein additives Kompensationserfordernis.

2.3.3 Klima

Das Klima im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung. Es
besteht kein additives Kompensationserfordernis.

2.4 Berücksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes

Das Landschaftsbild im Plangebiet ist kein Wert- und Funktionselement besonderer Bedeutung.
Es besteht kein additives Kompensationserfordernis.

2.5 Berechnung des multifunktionalen Kompensationsbedarfs

Tabelle 6: Zusammenstellung

Eingriffsflächen-
äquivalent für

Biotopbeseitigung
bzw. Biotopver-

änderung
(m² EFÄ)

+ Eingriffsflächen-
äquivalent für
Funktionsbe-
einträchtigung

(m² EFÄ)

+ Eingriffsflächenäquivalent
für Teil-/Vollversiegelung

bzw. Überbauung (m² EFÄ)

= Multifunktionaler
Kompensationsbedarf

(m² EFÄ)

10.418,625 - 3.618,000 14.036,625

3 Geplante Maßnahmen für die Kompensation

Insgesamt 14.037 Eingriffsflächenäquivalente sind durch Realkompensation oder den Kauf von
Ökopunkten zu decken.

Der Nachweis der Deckung von 1,45 Eingriffsflächenäquivalenten pro m² erworbener Grund-
stücksfläche durch Realkompensation ist der Unteren Naturschutzbehörde durch den Bauherrn
mittels einer Berechnung der Maßnahmen gemäß Hinweisen zur Eingriffsregelung (HzE, Neu-
fassung 2018) nachzuweisen.

Als Kompensationsmaßnahme sind insgesamt 14.037 Ökopunkte einer Ökokontomaßnahme in
der Landschaftszone „Vorpommersches Flachland“ zu erwerben. Pro 1 m² beanspruchter Er-
gänzungsfläche sind 1,45 Ökopunkte vom jeweiligen Bauherren zu erwerben. Der Reservie-
rungsbescheid ist mit dem Bauantrag vorzulegen.
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